
„Acta die dem Dr. Fürst, jüdischen Glaubens, zu Leipzig gestattete Ertheilung von Privatunterricht in 
der aramäischen und talmudisch-rabbinischen Sprache und Literatur… .“ │ UAL 



Kultusministerium an den akademischen Senat vom 3. März 1839. Durch die Erlaubnis zur 
„Ertheilung von Privatunterricht in gedachten Sprachen, auch an Studierende“ wurde mit Julius Fürst 
erstmals seit der Gründung der Leipziger Universität ein nichtgetaufter Jude in den Lehrkreis der 
Universität aufgenommen. Seine Stellung als sogenannter Lector für aramäische und talmudische 
Sprachen war jedoch weder mit einer Vergütung noch mit irgendeiner akademischen Anerkennung 
verbunden. │ UAL 



Kultusministerium an den akademischen Senat vom 9. Juni 1857. Ausdrücklich wurde in dem 
Berufsschreiben zum Lector publicus festgehalten, dass nur aufgrund der protestantischen Statuten 
der Universität keine Ernennung Fürsts zum Professor stattfinden könne, „derer er bei seiner 
anerkannten Tüchtigkeit ganz würdig gewesen wäre.“ │ UAL 



Kultusministerium an den akademischen Senat vom 12. Mai 1864. Mit halbherziger Lösung der 
Titularprofessur wurde Fürst weder Mitglied der Universitätsversammlung noch erhielt die Familie – 
im Falle seines Todes – Anspruch auf eine Pension aus der Universitäts-Witwen- und Waisencasse.    
│ UAL 


